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Geschäft Nr. 3 

Parlamentssitzung vom 11. Dezember 2006 

Bericht und Antrag 
des Gemeinderates an das Parlament 

betreffend 

Revision des Bestattungs- und Friedhofreglements  

__________________________________________________________________________ 
 
 
1. Ausgangslage  

Am 17.12.2003 beschloss der Gemeinderat, die Aufgaben des Bestattungs-, Siegelungs-, 
Testaments- und Erbschaftswesens per 1. Januar 2004 neu im Bestattungs- und Erbschaftsdienst 
zusammenzufassen. Diese Dienststelle wurde organisatorisch der heutigen Direktion Bildung und 
Soziales, Abteilung Soziales und Vormundschaft, Dienstzweig Vormundschaftsverwaltung, 
angehängt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren drei Direktionen mit diesen Bereichen befasst. Die 
Aufgaben des Friedhofwesens wechselten von der damaligen Polizeidirektion zur damaligen 
Direktion Planung, Umwelt und Verkehr und im Rahmen der neuen Aufgabenverteilung 2006 zur 
heutigen Direktion Umwelt und Landschaft.  

 
 
2. Aktuelle Situation 

Die Aufgaben des Bestattungs- und Friedhofwesens in der Gemeinde Köniz werden durch das 
Bestattungs- und Friedhofreglement vom 11.09.1995 und das dazugehörige 
Ausführungsreglement vom 22.11.1995 geregelt. Die Änderung in der Organisation des 
Bestattungs- und Friedhofwesens hat zur Folge, dass das Bestattungs- und Friedhofreglement 
revidiert werden muss. Die im heutigen Reglement erwähnten Zuständigkeiten der Polizeidirektion, 
des Polizeiinspektors, des Bestattungsamtes und der Friedhofverwaltung treffen nicht mehr zu. 

 
 
3. Revision 

3.1. Allgemeines 
 
Die Revision wurde zum Anlass genommen, nicht nur die Bestimmungen über Organisation und 
Zuständigkeiten anzupassen sondern das Reglement auch auf das Wesentliche zu beschränken. 
Die Bestimmungen mit Ausführungscharakter sind auf die Ebene der Exekutive und damit in die 
Verordnung verlagert worden.  

 
Die Revision wurde weiter zum Anlass genommen, das Reglement neu zu strukturieren. Daraus 
ergab sich formal eine Totalrevision. In der synoptischen Darstellung ist der alte Text nur noch 
soweit aufgeführt, als er einem neuen gegenübersteht. Zur besseren Vergleichbarkeit  wird das 
bisherige Reglement beigelegt. Wird der Revision des Bestattungs- und Friedhofreglements 
zugestimmt, so muss durch den Gemeinderat eine neue Ausführungsverordnung erlassen werden. 
Der Entwurf zu dieser Vorlage wird zu Informationszwecken der Reglementsvorlage beigefügt.  

 
 
3.2. Inhalt der Revision  
 
Materiell handelt es sich um eine Teilrevision. Die Grundsätze sind im Wesentlichen gleich 
geblieben. Der bisherige Gebührenrahmen wurde in Art. 13 unverändert übernommen. 
Nachstehend wird auf die wichtigsten Änderungen der Reglementsrevision hingewiesen. 
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3.2.1. Kompetenzen des Gemeinderats 
 
Die einzelnen Kompetenzen des Gemeinderats sind heute in Art. 3 Abs. 1 des Reglements 
geregelt. Im neuen Reglement wurde davon abgesehen, einen eigenen Kompetenzartikel für den 
Gemeinderat zu schaffen. Die dem Gemeinderat vorbehaltenen Kompetenzen sind in den 
einzelnen Sachgebietsartikeln erwähnt, vgl. Art. 6 Abs. 2 (Friedhofbezirke), Art. 7 (Friedhofanlagen 
und Friedhofgärtner und -gärtnerinnen), Art. 9 Abs. 5 (Gräber) und Art. 13 Abs. 1 (Gebührentarif). 
Im Übrigen ist der Gemeinderat für den Erlass der erforderlichen Ausführungsbestimmungen 
zuständig, vgl. Art. 19 Abs. 1 (alt Art. 24).  

Wie bisher bleibt der Gemeinderat zuständig für die Oberaufsicht über das Bestattungs- und 
Friedhofwesen sowie für die Genehmigung von Plänen für die Friedhofanlagen im Rahmen seiner 
Finanzkompetenzen. Diese Kompetenzen ergeben sich aus der Gemeindeordnung und dem 
Baureglement und müssen daher nicht mehr explizit erwähnt werden.  

Die Friedhofbezirke Köniz, Niederscherli, Oberwangen und Wabern sind heute gemäss Art. 10 
festgelegt. Die in Art. 3 festgehaltene Kompetenz des Gemeinderats, die Friedhofbezirke 
festzulegen, wurde daher insofern präzisiert, als er neu befugt ist, die Festlegung der 
Friedhofbezirke zu ändern (vgl. neu Art. 6 Abs. 2).  

Im Vergleich zum bisherigen Reglement wurde dem Gemeinderat eine neue Kompetenz 
eingeräumt. Künftig soll er neu gemäss Art. 9 Abs. 5 befugt sein, neue Grabarten zu schaffen, wie 
z. B. einen Waldfriedhof im Nesslerenholz.  
 
3.2.2. Materielle Änderungen 
 
•  im Bestattungswesen: 
  
  Bestattung in der Gemeinde Köniz (Art. 1) 
  Auswärtige sollen wie bisher nur ausnahmsweise in der Gemeinde Köniz bestattet werden 

können (vgl. neu Art. 1 Abs. 2). Neu soll es jedoch in begründeten Fällen möglich sein, von 
der Anwendung des erhöhten Gebührensatzes abzusehen. Die für das Bestattungswesen 
zuständige Direktion Bildung und Soziales hat im Hinblick auf eine einheitliche Praxis zu 
diesen Ausnahmen Richtlinien zu erlassen (vgl. Art. 1 Abs. 2 der Ausführungsverordnung).  

 
  Bestattungsbewilligung (Art. 3) 
  Können keine Angehörigen des Verstorbenen ermittelt werden, wird neu in Art. 3 Abs. 3 

festgehalten, dass grundsätzlich die Feuerbestattung vorzunehmen ist, wenn keine 
gewichtigen Gründe dagegen sprechen.  

 
  Bestattungsort (Art. 4) 
  Neu wird in Art. 4 Abs. 3 festgehalten, dass die direkte Ausstreuung der Asche in einem 

Grab zulässig ist, somit eine Urne nicht zwingend verwendet werden muss.  
 
  Unentgeltliche Bestattung (Art. 14) 
  Die Gemeinde hat - wie bisher - für die Kosten der unentgeltlichen Bestattung aufzu-

kommen, wenn die Angehörigen durch die Übernahme der Bestattungskosten und 
Gebühren in eine finanzielle Notlage geraten würden. 

  Neu wird in Art. 14 Abs. 5 festgehalten, dass die Leistungen für eine unentgeltliche 
Bestattung in der Ausführungsverordnung (vgl. Art. 19) zu umschreiben sind und dass die 
Kosten nur im Rahmen des festgelegten Kostentarifs ganz oder teilweise  

  übernommen werden. Die Direktion Bildung und Soziales ist für den Erlass des 
Kostentarifs, der für alle Bestattungsinstitute verbindlich ist, zuständig (Art. 1 Abs. 2 der 
Verordnung). 

 
•  im Friedhofwesen 
   
  Friedhofruhe (Art. 8) 
  Neu wurde in Art. 9 Abs. 2 explizit festgehalten, dass Ruhestörungen und unange- 

brachtes Verhalten untersagt sind. Der Gemeinderat ist gestützt auf seine allgemeine 
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Kompetenz zum Erlass von Ausführungsbestimmungen (vgl. Art. 19) berechtigt,  
  Ordnungsvorschriften zu erlassen.  
 
  Gräber (Art. 9) 
  Haingräber entsprechen einem Bedürfnis (kein Reihengrab, Aussuchen des Platzes durch 

die Angehörigen), standen jedoch bisher nicht zur Verfügung. Es sind genügend 
Platzreserven für mindestens 20 Jahre vorhanden, so dass mehr Platz beanspruchende 
Grabarten geschaffen werden können. Deshalb wurde in Art. 9 Abs. 2 als neue Grabart das 
Sarghain- und das Urnenhaingrab aufgenommen.  

 
  Ruhedauer (Art. 10) 
  Aufgrund eines Vergleichs mit den umliegenden Gemeinden wurde die Grabruhe von 

bisher 25 Jahren neu auf 20 Jahre reduziert. Für Familiengräber soll künftig die Ruhedauer 
von 30 Jahren (bisher 40 Jahre) gelten. Eine absolute Ruhedauer soll es nicht mehr geben. 
Mit der neuen Möglichkeit der Verlängerung der Ruhedauer von einzelnen Grabarten 
(Familiengräber, Haingräber und Urnennischen, vgl. Art. 10 Abs. 2) um 5 und 10 Jahre 
kann auf individuelle Wünsche Rücksicht genommen werden. Verlängerungen dürfen 
gemäss Ausführungsverordnung (vgl. Art. 18 Abs. 3 der Verordnung) nur bewilligt werden, 
wenn dadurch die Umgestaltung des Friedhofs nicht beeinträchtigt wird und solange es die 
Platzverhältnisse erlauben. Verlängerungen können wiederholt bewilligt werden.  

 
 
3.2.3  Inkrafttreten 

Das revidierte Reglement und die Ausführungsverordnung sollen auf den 1. Januar 2007 in Kraft 
treten (vgl. Art. 20 Abs. 3 des Reglements und Art. 20 Abs. 1 der Verordnung).  
 
 
4. Auswirkungen 

Mit der Verlagerung der Detailbestimmungen vom Reglement in die Ausführungsverordnung 
ist das Reglement übersichtlicher und benützerfreundlicher geworden. Die Revision hat keine 
Mehrkosten für die Gemeinde zur Folge. Die Reduktion der Ruhedauer für die Familiengräber wird 
zur Folge haben, dass die Kosten für ein Familiengrab (heute Fr. 6000.-) reduziert werden 
müssen. Andererseits kann diese Kosteneinbusse durch wiederholt mögliche Verlängerungen 
wieder ausgeglichen werden. Mit der Aufnahme der Haingräber wird eine neue Einnahmenquelle 
geschaffen, so dass mit gleichbleibenden Erträgen oder Mehrerträgen zu rechnen ist. 

 

5. Antrag 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen unterbreitet der Gemeinderat dem Parlament 
folgenden  

 

Beschlussesentwurf 

 Das Parlament beschliesst die Revision des Bestattungs- und Friedhofreglements gemäss 
vorgelegtem Entwurf.  

 

Köniz, 8. November 2006 Der Gemeinderat  
 
 
Beilagen: 
- Entwurf Revision Bestattungs- und Friedhofreglement 
- Entwurf Revision Ausführungsverordnung zum Bestattungs- und Friedhofreglement 
- bisheriges Bestattungs- und Friedhofreglement  
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Das Parlament von Köniz erlässt gestützt auf die Eidgenössische Zivilstandsverordnung vom 20. April 2004, das kantonale Dekret betreffend das Begräbniswesen 
vom 25. November 1876, das kantonale Dekret betreffend die Feuerbestattung im Kanton Bern vom 24. Mai 1904 und Art. 44 der Gemeindeordnung vom 16. Mai 
2004 das folgende 
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Der Grosse Gemeinderat von Köniz erlässt - unter Vorbehalt des fakultativen Referen-
dums - gestützt auf  
- die Bundesverfassung vom 29.5.1874, Art. 53 Abs.2 
- das Eidg. Zivilstandsverordnung vom 1.6.1953, Art. 74 - 91 
- das Dekret betreffend das Begräbniswesen vom 25.11.1876 
- das Dekret betreffend die Feuerbestattung im Kanton Bern vom 24.5.1904 
- die Gemeindeordnung vom 2.7.1961 

das folgende 

Bestattungs- und Friedhofreglement 

 Art. 1 

Geltungsbereich Dieses Reglement ordnet die ortspolizeilichen Aufgaben im Bereich des 
Bestattungs- und Friedhofwesens in der Gemeinde Köniz. 

 I. Organisation, Aufgaben und Kompetenzen 

 Art. 2 

Organe Der Vollzug des Reglementes obliegt 
 -  dem Gemeinderat 
 - dem Vorsteher/der Vorsteherin der Polizeidirektion 
 - dem Polizeiinspektor/der Polizeiinspektorin 
 - dem Bestattungsamt 
 - der Friedhofverwaltung 
 - dem Friedhofgärtner/der Friedhofgärtnerin 
 - dem Totengräber/der Totengräberin 

Aufgaben und 
Kompetenzen Art. 3 

Gemeinderat 1 Der Gemeinderat 
  - führt die Oberaufsicht über das Bestattungs- und Friedhofwesen 
  - legt die Friedhofbezirke fest 
  - genehmigt im Rahmen seiner Finanzkompetenzen die Pläne für die 

Erstellung und die Gestaltung der Friedhofanlagen und entscheidet 
über die Aufhebung oder über wesentliche Veränderungen 
bestehender Friedhöfe 

  - entscheidet über die vorzeitige Aufhebung von Grab- und Urnen-
feldern sowie von Urnennischen und Gemeinschaftsgräbern 

  - bestimmt die Friedhofgärtner/die Friedhofgärtnerinnen, die Toten-
gräber/die Totengräberinnen, regelt das Vertragsverhältnis und setzt 
die Entschädigungen fest. 

Polizeidirektion 2 Die Polizeidirektion 
  - verfügt die Aufhebung von Grab- und Urnenfeldern sowie von 

Urnennischen und Gemeinschaftsgräbern nach der gesetzlichen 
Ruhedauer 

  - entscheidet über Ausgrabungs- und Wiederbeisetzungsgesuche. 
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Polizeiinspektor/ 
Polizeiinspektorin 

3 Der Polizeiinspektor / die Polizeiinspektorin 
- entscheidet über die Ausstellung der Bestattungs- resp. Beiset-

zungsbewilligung bei Fehlen einer Todesanzeigebescheinigung 
  - entscheidet über Bestattungs- resp. Beisetzungsbewilligungen für 

Verstorbene ohne schriftenpolizeilichen Wohnsitz in der Gemeinde 
Köniz 

  - entscheidet über Ausnahmen der Bestattungsfrist 
  - entscheidet über Gesuche für unentgeltliche Bestattungen resp. 

Beisetzungen 
  - erlässt Bussenverfügungen 

Bestattungsamt 4 Das Bestattungsamt 
  - nimmt die Todesanzeigebescheinigung entgegen und stellt die Be-

stattungs- resp. Beisetzungsbewilligung aus 
  - entscheidet über Ausnahmen des Bestattungsortes resp. des Bei-

setzungsortes 
  - ordnet die Bestattungen und Beisetzungen an 
  - führt die Aufsicht über die Bestattungskontrollen 
  - entscheidet im Streitfall über die Grabzuteilung (gemäss Art. 13) 
  - liefert Angehörigen und Amtsstellen auf entsprechende Begehren 

unentgeltlich Angaben aus der Bestattungskontrolle 

Friedhofverwal-
tung 

5 Die Friedhofverwaltung 
- ist verantwortlich für Verwaltung, Betrieb und Unterhalt der Friedhof-

anlagen 
  - ist Aufsichtsorgan über die Friedhofgärtner/die Friedhofgärtnerinnen 

und die Totengräber/die Totengräberinnen 
  - entscheidet über Grabbepflanzung, Grabmalgestaltung und -errich-

tung 

Friedhofgärtner/ 
-gärtnerin 
Totengräber/ 
-gräberin 

6 Der Friedhofgärtner/die Friedhofgärtnerin 
Der Totengräber/die Totengräberin 
a) - erfüllt die Aufgaben in der Regel in Personalunion 
 - ist verantwortlich für Bestattungen und Beisetzungen 
 - führt die Bestattungskontrolle 
 - ist verantwortlich für Betrieb und Unterhalt der Friedhofanlage im 

Rahmen des Werkvertrages 
 - setzt die Friedhofordnung durch 
b) Die weiteren Rechte und Pflichten werden, soweit sie nicht aus 

diesem Reglement hervorgehen, vertraglich geregelt. 
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 II. Verfahren bei Todesfällen 

 Art. 4 

Anzeigepflicht 1 Jeder Todesfall oder Leichenfund ist innert 48 Stunden dem Zivil-
standsamt des Sterbeortes zu melden. 

 2 Anzeigepflichtig sind Verwandte und Dritte gemäss Eidg. Zivil-
standsverordnung.(ZStV;SR 211.112.1) 

 3 Der Anzeige sind beizulegen: 
- ärztliche Todesbescheinigung 
- amtliche Ausweisschriften, welche über die Personalien Auskunft 

geben (Aufenthalts- oder Niederlassungsausweis, Familienbüchlein, 
Pass, Geburtsschein etc.). 

 Art. 5 

Todesfälle infol-
ge ansteckender 
Krankheiten 

Bei Todesfällen infolge ansteckender Krankheiten sind die eidgenös-
sischen und kantonalen Sanitätspolizeivorschriften zu beachten. 

 Art. 6 

Bestattungs-/ 
Beisetzungsbe-
willigung 

1 Eine Bestattung oder Beisetzung darf nur bei Vorliegen einer entspre-
chenden Bewilligung erfolgen. 

 2 Das Bestattungsamt erteilt die Bestattungs- resp. Beisetzungsbewil-
ligung gestützt auf die Todesanzeigebescheinigung des Zivilstands-
amtes. 

 3 In begründeten Fällen erteilt der Polizeiinspektor/die Polizeiinspektorin 
eine Bestattungs- oder Beisetzungsbewilligung ohne Todesanzei-
gebescheinigung. 

 4 Aufgrund der Erklärung, ob Erd- oder Feuerbestattung gewünscht wird, 
trifft das Bestattungsamt alle für die Bestattung oder Beisetzung 
notwendigen Anordnungen. 

 5 Können keine Angehörigen ermittelt werden, trifft das Bestattungsamt 
die Anordnungen selbständig. 

 Art. 7 

Bestattungsfrist 1 Die Bestattung erfolgt im Winter nicht vor Ablauf von 72, im Sommer 
nicht vor 48 Stunden. 

 2 Über Ausnahmen gemäss Artikel 14 des Dekretes über das Be-
gräbniswesen entscheidet der Polizeiinspektor/die Polizeiinspektorin 

 Art. 8 

Aufbahrung In der Regel erfolgt die Aufbahrung des Leichnams in der Aufbah-
rungshalle. 
Auf Wunsch der Angehörigen kann die Aufbahrung auch im Sterbehaus 
erfolgen, sofern keine sanitätspolizeilichen Gründe entgegenstehen. 
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 III. Friedhofordnung 

 Art. 9 

Friedhofruhe 1 Die Friedhofanlagen sind eine Stätte der Ruhe und Besinnung. Sie 
sind der Bevölkerung im Rahmen der Öffnungszeiten frei zugänglich. 

 2 Auf allen Friedhofanlagen der Gemeinde Köniz besteht ein allgemei-
nes Fahrverbot. Davon ausgenommen ist der Werkverkehr. 

 Art. 10 

Friedhofbezirke Die Gemeinde gliedert sich in die folgenden Friedhofbezirke: 
- Köniz 
- Niederscherli 
- Oberwangen 
- Wabern 

 Art. 11 

Bestattungsort 1 Die Bestattung oder Beisetzung findet in der Regel auf dem Friedhof 
statt, in dessen Bezirk die verstorbene Person schriftenpolizeilich 
angemeldet war. 

 2 Ausserhalb der öffentlichen Friedhöfe dürfen keine Bestattungen 
erfolgen. 

 3 Die Ausstreuung der Asche ist gestattet. 

 Art. 12 

Voraussetzun-
gen 

Auf den Friedhöfen der Gemeinde Köniz werden beerdigt oder beige-
setzt: 

 1 Verstorbene, welche in der Gemeinde schriftenpolizeilich angemeldet 
waren, einschliesslich der Totgeborenen und aufgefundenen Leich-
name. 

 2 Verstorbene ohne schriftenpolizeilichen Wohnsitz in der Gemeinde 
Köniz ausnahmsweise und nur, wenn der dafür festgesetzte Gebüh-
renbetrag entrichtet wird und der Grabunterhalt sichergestellt ist. 

 Art. 13 

Bestattungsfel-
der 

1 Die Friedhöfe sind in Abteilungen und Bestattungsfelder eingeteilt. Es 
bestehen: 

  Für Erdbestattungen - Sargreihengräber 
- Kindersargreihengräber 
- Familiengräber 

  Für Urnenbeisetzungen - Urnenreihengräber 
- Urnennischen 
- Familiengräber 
- bestehende Gräber 

  Für Aschenbeisetzungen - Gemeinschaftsgrab 
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 2 Die Einteilung der Gräber in den jeweiligen Feldern erfolgt durch die 

Friedhofverwaltung in Absprache und auf Vorschlag des Friedhof-
gärtners/der Friedhofgärtnerin. 

 3 Die Zuteilung der Urnennischen erfolgt im Rahmen der noch freien 
Nischen in Absprache zwischen dem Friedhofgärtner/der Friedhof-
gärtnerin und den Angehörigen. 

 4 In den Reihengrabfeldern erfolgen die Bestattungen und Beisetzungen 
ausnahmslos in anschliessender Folge. 

 5 Anspruch auf eine Grabstelle entsteht erst im Todesfall. 

 Art. 14 

Ruhedauer 1 Die gesetzliche Grabruhe beträgt 25 Jahre, für Familiengräber 40 
Jahre. Sie wird von der ersten Bestattung bzw. Beisetzung an ge-
rechnet. 

Vorzeitige 
Graböffnung 

2 Eine Öffnung von Sarggräbern vor Ablauf von 20 Jahren ist nur mit 
Bewilligung des Regierungsstatthalters zulässig. Vorbehalten bleibt die 
Zugabe von Urnen in allen Grabarten und Nischen. Diese hat keinen 
Einfluss auf die Ruhedauer des bestehenden Grabes oder der Nische. 
Die Gesuchsteller haben für alle Kosten aufzukommen. Bei einer 
vorzeitigen Grab- oder Nischenaufhebung auf Verlangen der Ange-
hörigen erfolgt keine Rückerstattung bezahlter Kosten. 

  Art. 15 

Aufhebung von 
Grabfeldern und 
Urnennischen 

1 Nach Ablauf der gesetzlichen Ruhedauer werden die Gräber und 
Urnennischen aufgehoben. 

 2 In begründeten Fällen können Gräber und Urnennischen vor Ablauf 
der gesetzlichen Ruhedauer aufgehoben werden. Der Anspruch auf 
die gesetzliche Ruhedauer auf Kosten der Gemeinde ist gewährleistet. 

 3 Die Aufhebung von Gräbern und Urnennischen ist im amtlichen 
Publikationsorgan der Gemeinde drei Monate vorher zu veröffentli-
chen. 
Nach Ablauf dieser Frist werden nicht abgeholte Grabmäler und 
Pflanzen abgeräumt. Die Verwertung erfolgt zugunsten der Gemeinde. 

 4 Nach Ablauf der Ruhedauer verbleiben die Überreste von Gebeinen 
am bisherigen Ort, wenn sie nicht aus zwingenden Gründen in ein 
Sammelgrab beigesetzt werden müssen. 
Verlangen Angehörige die Ausgrabung von Überresten, so haben sie 
für alle Kosten aufzukommen.  
Die Urnen werden ausgegraben und die Asche in einem Gemein-
schaftsgrab beigesetzt. 

 5 Urnengräber und Urnennischen können auf schriftliches Gesuch hin 
aufgehoben werden. Der Gesuchsteller/die Gesuchstellerin hat für alle 
Kosten aufzukommen, bereits bezahlte Gebühren werden nicht 
zurückerstattet. Ein neuer Grabplatz darf dadurch nicht beansprucht 
werden. 
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 Art. 16 

Bepflanzung und 
Unterhalt 

1 Erstellung, Planierung und Randbepflanzung der Gräber werden aus-
schliesslich durch den Friedhofgärtner/die Friedhofgärtnerin besorgt. 

 2 Die Angehörigen sind für die Bepflanzung und den Unterhalt des 
Grabes verantwortlich. 
Bis zur Fertigstellung der Reihengräber mit Trittplatten und Randbe-
pflanzung dürfen nur Topfpflanzen, Kränze, einjährige Pflanzen und 
Blumen in Vasen (keine Blechbüchsen und dergleichen) als Grab-
schmuck verwendet werden. 

 3 Die Gemeinschaftsgräber und Urnennischenanlagen werden durch 
den Friedhofgärtner/die Friedhofgärtnerin unterhalten. 

 4 Grabbepflanzung, Unterhalt und Abräumung ordnet das Ausfüh-
rungsreglement. 

 Art. 17 

Grabmal Jedes Grab ist mit einem Grabmal zu versehen. Einzelheiten ordnet das 
Ausführungsreglement. 

 IV. Gebühren 

 Art. 18 

Gebührentarif 1 Die Gebühren bemessen sich nach einem durch den Gemeinderat zu 
erlassenden Tarif, der innerhalb des folgenden Rahmens festgelegt 
wird: 

  a) Grundgebühr Fr. 0.- bis Fr. 2'000.- 

  b) Grabplatzgebühr Fr. 0.- bis Fr. 15'000.- 

  c) Graberstellungskosten Fr. 0.- bis Fr. 3'000.- 

  d) Ausgrabungs- und 
Aufhebungsgebühren 

Fr. 0.- bis Fr. 3'000.- 

  e) Verschiedene Gebühren Fr. 0.- bis Fr. 1'000.- 
   - Wechsel des Friedhofbezirkes 
   - Nischen-Abdeckplatte 
   - Leichenpass 
   - Sargversiegelung 
   - Urnenaufbewahrung 
   - Zuschlag für Bestattungen an Samstagen 

  f) Weitere Arbeiten werden nach dem Tarif des Kantonal-Bernischen 
Sigristen-, Totengräber- und Friedhofgärtnerverbandes entschädigt 
und, wo entsprechende Positionen fehlen, nach dem Tarif des 
Verbandes Schweizerischer Gärtnermeister. 

 2 Die Zahlungspflicht obliegt den Angehörigen der Verstorbenen oder 
der mit der Regelung des Nachlasses beauftragten Personen. Sie 
haben eine verantwortliche Person zu bestimmen. 
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 3 Das Bestattungsamt bzw. die Friedhofverwaltung kann in besonderen 

Fällen für Bestattungs- resp. Friedhofarbeiten einen Kostenvorschuss 
verlangen. 

 4 Können die Kosten nicht oder nur teilweise aus dem Nachlass gedeckt 
werden, so trägt die Gemeinde die Kosten höchstens im Umfang der 
Leistungen für eine unentgeltliche Bestattung gemäss Art. 19. 
Allenfalls anfallende Mehrkosten werden den gemäss Art. 328 ZGB 
Unterstützungspflichtigen auferlegt. 

 Art. 19 

Unentgeltliche 
Bestattung 

1 Hatte der oder die Verstorbene in der Gemeinde Köniz schriftenpoli-
zeilichen Wohnsitz, so können die Angehörigen die unentgeltliche Erd- 
oder Feuerbestattung verlangen, sofern sie durch die Übernahme der 
entsprechenden Kosten in eine finanzielle Notlage geraten würden. 
Das Bestattungsamt kann die Vorlage entsprechender Bescheinigun-
gen verlangen. 
Erfolgt die Erd- oder Feuerbestattung in einem Familiengrab, werden 
keine Kosten übernommen. 

 2 Die Angehörigen der verstorbenen Person haben ein schriftliches 
Gesuch zu stellen und nachzuweisen, dass die Anspruchsvoraus-
setzungen erfüllt sind. 

 3 Die Leistungen für eine unentgeltliche Bestattung umfassen: 
  - einen einfachen Sarg 
  - das Leichenhemd 
  - das Einsargen 
  - den Leichentransport innerhalb der Gemeinde oder von  

einem Spital oder einer Anstalt im Amtsbezirk Bern zur Aufbah-
rungshalle 

  - die Aufbahrung 
  - die Bestattung oder Kremation und Beisetzung in einem Reihen-

grab, einer Urnennische oder im Gemeinschaftsgrab 
  - die Grabnummer 
  - das Grabkreuz 
  - die Grabumpflanzung 
  - die unumgänglichen administrativen Aufwendungen 

 V. Massnahmen, Straf- und Schlussbestimmungen 

 Art. 20 

Haftungsaus-
schluss 

1 Die Gemeinde lehnt jede Haftung für die auf den Gräbern befindlichen 
Gegenstände, einschliesslich Pflanzen und Grabmäler, ab. Sie leistet 
keinen Ersatz, wenn Grabstätten beschädigt werden. 

 2 Vorbehalten bleibt die gesetzliche Haftung für Schäden, welche durch 
ihre Funktionäre/Funktionärinnen verursacht werden. 
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 Art. 21 

Widerrechtliche 
Zustände 

Widerrechtlich errichtete oder abgeänderte Grabmäler werden, sofern der 
rechtmässige Zustand durch den Pflichtigen/die Pflichtige nach einer 
schriftlichen Aufforderung nicht wiederhergestellt wird, auf dessen/deren 
Kosten beseitigt oder wiederhergestellt. 

 Art. 22 

Strafbestim-
mungen 

1 Widerhandlungen gegen Bestimmungen des vorliegenden Reglemen-
tes sowie gestützt darauf erlassene Verfügungen werden mit Busse bis 
Fr. 1'000.-- bestraft, solche gegen das Ausführungsreglement des 
Gemeinderates und gestützt darauf erlassene Verfügungen mit Busse 
bis Fr. 300.--. Allfällige Schadenersatzansprüche bleiben vorbehalten. 

 2 Zuständig zum Erlass von Bussenverfügungen ist der Polizeiinspek-
tor/die Polizeiinspektorin. Im übrigen findet das kantonale Dekret vom 
9. Januar 1919 über das Busseneröffnungsverfahren in den 
Gemeinden Anwendung. 

 3 Vorbehalten bleibt die Anwendung der kantonalen oder eidgenössi-
schen Strafbestimmungen durch die zuständigen Behörden. 

 Art. 23 

Rechtspflege 1 Gegen Verfügungen der Instanzen der Polizeidirektion kann innert 
30 Tagen seit Eröffnung beim Gemeinderat Beschwerde erhoben 
werden. 

 2 Gegen Verfügungen  und Entscheide des Gemeinderates kann innert 
30 Tagen seit Eröffnung bei der Regierungstatthalterin bzw. beim 
Regierungsstatthalter Verwaltungsbeschwerde erhoben werden. 

 Art. 24 

Ausführungsbe- 
stimmungen 

1 Der Gemeinderat erlässt die zum Vollzug dieses Reglementes nötigen 
Vorschriften. 

 2 Er erlässt namentlich die Ausführungsbestimmungen zu diesem Re-
glement sowie einen Gebührentarif für das Bestattungs- und Fried-
hofwesen. 

 Art. 25 

Übergangs- und  
Schlussbestim-
mungen 

1 Mit Inkrafttreten dieses Reglementes werden das Reglement über das 
Bestattungs- und Friedhofwesen der Gemeinde Köniz vom 29. Januar 
1971 und der Tarif für das Bestattungs- und Friedhofwesen vom 1. Juli 
1970 aufgehoben. 

 2 Bestehende Verträge und Konzessionen gemäss altem Reglement 
bleiben bis zu deren ordentlichem Ablauf in Kraft. 

 3 Der Gemeinderat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Reglementes. 

 
 



���

Köniz, 11. September 1995 
 

Namens des Grossen Gemeinderates 

 Der Präsident: Der Sekretär: 

 Hans-Peter Aellig Matthias Burkhalter 


